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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.12.1996

Norm

GBG §57 Abs1

WEG §24a Abs3

Rechtssatz

Die in § 24 a Abs 3 WEG normierte sinngemäße Anwendung des § 57 Abs 1 GBG setzt voraus, dass die Einverleibung

des Eigentumsrechts am Mindestanteil und des Wohnungseigentumsrechts im Rang der Anmerkung der Zusage der

Einräumung des Wohnungseigentumsrechts erfolgt ist; ist dies nicht geschehen, so kann die Löschung allfälliger

Zwischeneintragungen nicht erwirkt werden.
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